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Brandenburg profitiert seit 1991 von 
den Möglichkeiten des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). 
Der EFRE hat das Ziel, den wirtschaft-
lichen und sozialen Zusammenhalt 
in der Europäischen Union zu stärken 
und regionale Ungleichgewichte abzu-
bauen. Auch dank der Unterstützung 
durch die Europäische Union konnte 
Brandenburg seitdem erhebliche Fort-
schritte in der wirtschaftlichen und 
regionalen Entwicklung machen. Es 
besteht jedoch immer noch ein Ent-
wicklungsrückstand des Landes in 
zentralen gesamtwirtschaftlichen Ziel-
variablen wie Pro-Kopf-Einkommen, 
Produktivität und Beschäftigung, der 
eine Förderung im Rahmen der Euro-
päischen Regionalpolitik nötig macht.

Die vom Europäischen Rat im Jahr 2010 
verabschiedete Strategie Europa 2020 
(EU 2020) definiert den zukünftigen 

Außerdem wurden folgende Quer-
schnittsaufgaben definiert:
 • der konstruktive Umgang mit den 

Herausforderungen des demogra-
phischen Wandels,

 • die stärkere Integration der Entwick-
lung von städtischen und ländlichen 
Räumen,

 • die Stärkung des Landes und seiner 
Akteure im Umgang mit den voran-
schreitenden Internationalisierungs-
prozessen.

Das Operationelle Programm (OP) für 
den EFRE in Brandenburg 2014-2020 
ist darauf ausgerichtet, Impulse für das 
Wirtschaftswachstum zu geben. Dafür 
sollen Investitionen in Forschung und 
Entwicklung getätigt, tragfähige und 
wettbewerbsfähige Wirtschaftsstruk-
turen aufgebaut und kohlenstoffarme 
Technologien in bestehende Wert-
schöpfungsketten integriert werden. 

EFRE in Brandenburg - Beitrag für ein intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum in Europa

Rahmen des wirtschaftspolitischen 
Handelns der Europäischen Union. 
Beschäftigung und Produktivität sol-
len bis zum Jahr 2020 gesteigert und 
der soziale Zusammenhalt verbessert 
werden. Dies soll durch die Förderung 
eines intelligenten, nachhaltigen und 
integrativen Wirtschaftswachstums in 
Europa geschehen.

Die Vorgaben der EU 2020-Strategie 
wurden auf Landesebene aufgegriffen 
und zusätzlich landestypische Entwick-
lungsbedarfe ermittelt. Darauf basieren 
die drei landespolitischen Prioritäten, 
die durch die drei Europäischen Struk-
tur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) 
EFRE, ELER und ESF umgesetzt werden 
sollen:
 • Innovation,
 • Bildung und Fachkräftesicherung und
 • Schonende und effiziente Ressour-

cennutzung, erneuerbare Energien.

Darüber hinaus soll die Bekämpfung 
von Armut durch die Schaffung von 
Arbeitsplätzen sowie durch Fachkräf-
tesicherung unterstützt werden. Damit 
trägt das OP direkt dazu bei, die Ziele 
der EU 2020-Strategie für ein intelli-
gentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum zu erreichen.

Besonders wichtig ist es für Branden-
burg, die Innovations- und Klimaziele 
zu erreichen. Hier besteht bei den ent-
sprechenden zentralen Indikatoren der 
EU 2020-Ziele noch Handlungsbedarf 
und auch gegenüber der Bundesebene 
ist ein Rückstand festzustellen.

Das Operationelle Programm umfasst 
vier Prioritätsachsen. Drei Prioritäten 
sind auf je ein thematisches Ziel der 
EU ausgerichtet: Innovation, Wettbe-
werbsfähigkeit von KMU und Strate-
gien zur CO2-Reduzierung. Mit der vier-
ten Prioritätsachse wird ein räumlicher 
Ansatz verfolgt: Hier geht es um die in-
tegrierte Entwicklung von städtischen 
und ländlichen Räumen. Städte und 
umliegende Gemeinden sollen gemein-
sam Strategien für die zukunftsfähige Re-
gionalentwicklung erarbeiten und sich 
damit in einem eigens dafür aufgeleg-
ten Stadt-Umland-Wettbewerb (SUW) 

bewerben. Für diesen Wettbewerb 
werden Mittel aus dem EFRE, ELER und 
ESF (ESI-Fonds) eingesetzt. Angeknüpft 
werden soll dabei an die regional- und 
strukturpolitischen Erfolge der Strategie 
der Regionalen Wachstumskerne, der 
Nachhaltigen Stadtentwicklung und der 
Integrierten Ländlichen Entwicklung.

Die folgende Abbildung stellt die aus-
gewählten thematischen Ziele (TZ), die 
ihnen zugeordneten Prioritätsachsen 
(PA), die Investitionsprioritäten (IP) und 
die spezifischen Ziele (SZ) gemäß EFRE-
Verordnung in der Gesamtheit dar.

Einleitung Einleitung

Strategie Europa 2020

Oberziel: Stärkung der internationalen Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit 
der Region zur Schaffung nachhaltiger und selbsttragender Wirtschaftsstrukturen

PA 1 Stärkung 
angewandte FuEuI

PA 2 Wettbewerbs-
fähigkeit von KMU

PA 3 Reduzierung 
CO2-Emissionen

PA 4 Integrierte 
städtische und 
ländl. Entwicklung

Querschnittsziele (EU): Nachhaltige Entwicklung, Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung

Landesstrategien, landespolitische Prioritäten, Querschnittsaufgaben

Sozio-ökonomische Analyse/SWOT-Analyse für das Land Brandenburg
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PA = Prioritätsachse  IP = Investitionspriorität  SZ = Spezifisches Ziel

Thematische Ziele 1, 3, 4, 6 und 9 laut ESI-Verordnung:
(1) Forschung und Entwicklung und Innovation (FuEuI), (3) Wettbewerbsfähigkeit von KMU, 

(4) Reduzierung von CO2-Emissionen, (6) Umweltschutz/Nachhaltigkeit, (9) Soziale Eingliederung

IP 1a (SZ 1) 
Forschungsinfrastruktur

IP 1b (SZ 2-4) 
Technologieförderung 
Forschungsprojekte 
Technologietransfer/Cluster

IP 3a (SZ 5) 
Gründung

IP 3b (SZ 6) 
Internationale Markter-
schließung

IP 3d (SZ 7) 
Gründung, Wachstum und 
Innovation

IP 4a (SZ 8) 
Energiespeicher

IP 4b (SZ 9) 
Energieeffizienz von Unternehmen

IP 4c (SZ 10-11) 
Energieeffizienz öffentlicher 
Infrastrukturen

IP 4d (SZ 12) 
Energieverteilung

IP 4e (SZ 13-14) 
Strategien 
Nachhaltige Mobilität

IP 6e (SZ 15) 
Brach-/Konversionsflächen 
Biodiversität 
Luftreinhaltung 
Hochwasserschutz

IP 9b (SZ 16-17) 
Inklusive Schule 
Lokale Ökonomie
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Das Land Brandenburg weist eine 
durchaus ausdifferenzierte und in-
ternational profilierte Landschaft im 
Bereich Forschung und Entwicklung 
und Innovation (FuEuI) auf. Die An-
wendungsorientierung der staatlichen 
Hochschulen und der außeruniversitä-
ren Forschungseinrichtungen (nachfol-
gend: Forschungseinrichtungen) sowie 
die Kapazitäten für anwendungsorien-
tierte FuEuI sind jedoch noch zu ge-
ring. Zudem liegt die FuEuI-Leistung 
in Brandenburg insgesamt unter dem 
Bundesdurchschnitt.

Durch den Auf- und Ausbau einer an den 
Bedarfen der regionalen Wirtschaft an-
gepassten öffentlichen, anwendungs-
orientierten FuEul-Infrastruktur sollen 
unternehmerische Innovationsprozesse 
angeregt und verstärkt sowie die Stei-
gerung der privaten Ausgaben für FuEul 

Prioritätsachse 1

Spezifisches Ziel 1: Stärkung der clusterrelevanten 
FuEuI-Infrastruktur der brandenburgischen 
Forschungseinrichtungen

Prioritätsachse 1: 
Stärkung von angewandter Forschung, 
Entwicklung und Innovation

erreicht werden. Damit werden auch die 
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit 
der brandenburgischen Wirtschaft und 
die Verbesserung der Voraussetzungen 
für einen zielführenden Wissens- und 
Technologietransfer angestrebt.

Arten der Maßnahmen, z. B.
 • Investitionen in clusterrelevante bau-

liche Forschungsinfrastrukturen an 
Forschungseinrichtungen

 • Investitionen in apparative Infrastruk-
turen an Forschungseinrichtungen 
für die wirtschaftsnahe Forschung in 
den Clustern und Clusternetzwerken

Thematisches Ziel 1
Stärkung von Forschung, technologi-

scher Entwicklung und Innovation

Investitionspriorität
(1a) Ausbau der Infrastruktur für For-

schung und Innovation (FuI) und der 

Kapazitäten für die Entwicklung von 

FuI-Spitzenleistungen; Förderung von 

Kompetenzzentren, insbesondere sol-

chen von europäischem Interesse

Innovationen und technologischer Fortschritt sind die wichtigsten Treiber der Wettbewerbsfähig-

keit von Unternehmen und der wirtschaftlichen Dynamik einer Region. Brandenburg liegt mit 

einem Anteil von 1,7% (2012) des Bruttoinlandprodukts bei den Investitionen in Forschung und 

Entwicklung (FuE) deutlich unterhalb des europäischen Zielwerts von 3% und auch unter dem 

Bundesdurchschnitt von 2,87% (2012). Die Förderung der apparativen Infrastruk-
tur trägt zur wirtschaftlichen Entwicklung 
Brandenburgs bei.

Ergebnisindikator Basiswert Zielwert (2023)

Personal der Hochschulen für 
Forschung und Entwicklung

2.287 Vollzeit- 
äquivalente 
(Jahr 2011)

2.287 Vollzeit- 
äquivalente

Personal der wissenschaftlichen Ein-
richtungen des öffentlichen Sektors 
für Forschung und Entwicklung

3.860 Vollzeit- 
äquivalente 
(Jahr 2012)

3.860 Vollzeit- 
äquivalente

Erwartetes Ergebnis
Die Förderung soll vorrangig dazu beitragen, den in Bezug auf die FuEuI-
Leistung bestehenden Rückstand zum Bundesdurchschnitt aufzuholen und 
optimale Voraussetzungen für den Transfer von Forschungsergebnissen in 
die Wirtschaft zu schaffen. Angesichts sinkender EFRE-Mittel für Infrastruk-
turmaßnahmen um etwa die Hälfte wird die Beibehaltung des aktuellen Per-
sonalniveaus für Forschung und Entwicklung angestrebt.

Ausbauwürdig sind dabei vor allem die 
FuE-Aktivitäten des Unternehmenssek-
tors, der durch eine kleinteilige und hete-
rogene Struktur mit geringen personel-
len, finanziellen und infrastrukturellen 
FuE-Ressourcen gekennzeichnet ist.

Um die brandenburgische Innova-
tions- und Wettbewerbsfähigkeit zu 
steigern, werden im Rahmen der Priori-
tätsachse 1 die vom Land festgestellten 
Handlungsbedarfe auf die Regionale 
Innovationsstrategie des Landes Bran-
denburg „innoBB plus“ fokussiert. Es 
wird ausschließlich gefördert, was zur 
Umsetzung der innoBB plus beiträgt. 

Die Maßnahmeschwerpunkte zielen auf:
 • Steigerung der betrieblichen For-

schung und Entwicklung und Etablie-
rung von innovationsstarken Unter-
nehmen.

 • Auf- und Ausbau anwendungsorien-
tierter Infrastrukturen für Forschung, 
Entwicklung und Innovation (FuEuI) 
an Forschungseinrichtungen um die 
größenbedingten Nachteile im Be-
reich FuEuI der in Brandenburg be-
sonders zahlreich vorhandenen KMU 
zu reduzieren.

 • Steigerung der technologischen und 
anwendungsorientierten Forschung 
in Forschungseinrichtungen mit dem 

Ziel des Transfers der Forschungser-
gebnisse an Unternehmen.

 • Stärkung der Innovationsfähigkeit 
von Unternehmen durch die Weiter-
entwicklung funktionierender Clus-
ter- und Transferstrukturen.

Insgesamt gilt es, brandenburgische 
Unternehmen zu befähigen, stärker in 
Innovationsprozesse einzutreten bzw. 
sich intensiver an Innovationsprozes-
sen, sowohl hinsichtlich der Wissens-
erzeugung als auch der -anwendung, 
zu beteiligen. Für die Maßnahmen in 
der Prioritätsachse 1 stehen 346 Mio. 
EUR aus dem EFRE zur Verfügung.

Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung
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Spezifisches Ziel 2: Stärkung der Forschungs-, 
Entwicklungs- und Innovationskapazitäten der 
brandenburgischen Unternehmen

Trotz einer Erhöhung der Aufwendun-
gen der Wirtschaft an den FuEuI-Ge-
samtaufwendungen von 24% in 2010 
auf 33,5% in 2012 ist Brandenburg 
noch weit entfernt vom Ziel des Nati-
onalen Reformprogramms (NRP), dass 
zwei Drittel der FuE-Aufwendungen 
durch den privaten Sektor erbracht 
werden sollen. Dies ist vor allem auf 
die größenbedingten Nachteile der im 
Land Brandenburg überdurchschnitt-
lich stark vertretenen kleinen und mitt-
leren Unternehmen (KMU) zurückzu-
führen.

Aufgrund eingeschränkter personeller, 
finanzieller und technischer Ressourcen 
stellt die Umsetzung kontinuierlicher In-
novationsprozesse gerade für KMU eine 
große Herausforderung dar. Deshalb 
sollen die Innovationsfähigkeit und die 
Innovationskapazitäten brandenburgi-
scher Unternehmen mit EFRE-Mitteln 
gestärkt werden. Die Förderung erfolgt 
grundsätzlich für Unternehmen und 

Forschungseinrichtungen des Landes 
Brandenburg, die in den Clustern aktiv 
sind, die durch die Regionale Innovati-
onsstrategie innoBB plus definiert wur-
den. Unternehmen, die bisher wenig 
oder gar nicht FuEuI betrieben haben, 
sollen so zur Ausweitung bzw. Aufnah-
me von FuEuI-Tätigkeiten angeregt und 
dabei unterstützt werden. Forschungs-
einrichtungen können dabei mit Unter-
nehmen in Verbundprojekten zusam-
menarbeiten.

Arten der Maßnahmen, z. B.
 • Förderung von Forschung, Entwick-

lung und Innovation im Verbund zwi-
schen Unternehmen, Forschungs-
einrichtungen und internationalen 
Partnern sowie Förderung innovati-
ver Pilotprojekte

 • Betriebliche Innovationsförderung, 
z. B. als Kombination von Zuschüssen 
für die risikoreiche industrielle For-
schung und Darlehen für die experi-
mentelle Entwicklung

Thematisches Ziel 1
Stärkung von Forschung, technolo-

gischer Entwicklung und Innovation

Investitionspriorität
(1b) Förderung von Investitionen der 

Unternehmen in F&I, Aufbau von Ver-

bindungen und Synergien zwischen 

Unternehmen, Forschungs- und Ent-

wicklungszentren und dem Hochschul-

sektor, insbesondere Förderung in Pro-

dukt- und Dienstleistungsentwicklung, 

Technologietransfer, soziale Innovation, 

Öko-Innovationen, öffentliche Dienst-

leistungsanwendungen, Nachfrage-

stimulierung, Vernetzung, Cluster und 

offene Innovation durch intelligente 

Spezialisierung und Unterstützung 

von technologischer und angewand-

ter Forschung, Pilotlinien, Maßnahmen 

zur frühzeitigen Produktvalidierung, 

fortschrittlichen Fertigungskapazitäten 

und Erstproduktion, insbesondere in 

Schlüsseltechnologien sowie der Ver-

breitung von Allzwecktechnologien

Spezifisches Ziel 3: Clusterorientierte Stärkung der 
technologischen und anwendungsnahen Forschung an 
Forschungseinrichtungen

Durch die Förderung technologischer 
und anwendungsnaher Forschungs-
vorhaben, die die Bedarfe aus den 
Clustern aufgreifen, sollen Forschungs-
ergebnisse erarbeitet werden, auf 
denen die Unternehmen bei ihren In-
novations- und Geschäftsprozessen 
aufbauen und Innovationen vorantrei-
ben können.

Einerseits sollen die Unternehmen 
durch die Förderung befähigt werden, 
innerbetriebliche FuEuI-Prozesse eigen-
ständig zu optimieren. Andererseits sol-
len die Forschungsergebnisse auch Im-
pulse für weiterführende FuEuI-Projekte 
im Verbund zwischen Unternehmen, 
Forschungseinrichtungen sowie inter-
nationalen Partnern generieren.

Ziel ist es, eine möglichst hohe Pass-
fähigkeit zwischen unternehmensbe-

zogener Nachfrage und forschungs-
seitigem Angebot zu erzielen. Bei den 
Forschungsvorhaben sollen u. a. auch 
Öko-Innovationen sowie die Förde-
rung einer „grünen“ Wirtschaft und In-
frastruktur berücksichtigt werden.

Art der Maßnahme, z. B.
 • Förderung anwendungsorientierter 

Forschungsvorhaben auf den ersten 
Stufen der Wertschöpfungskette

Im Vordergrund steht hierbei die Ent-
wicklung von Verfahren und Techno-
logien, die noch nicht kommerziell 
genutzt werden. Dazu zählen u. a. For-
schungsergebnisse in Spitzentechno-
logien und Pilotlinien, die im Vorfeld 
der kommerziellen Verwertung Un-
ternehmen diskriminierungsfrei und 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt 
werden.

Prioritätsachse 1 - Spezifisches Ziel 2 Prioritätsachse 1 - Spezifisches Ziel 3

Anwendungsorientierte Forschungsvorha-
ben unterstützen unternehmerische Inno-
vations- und Geschäftsprozesse.

Thematisches Ziel 1
Stärkung von Forschung, technolo-

gischer Entwicklung und Innovation

Investitionspriorität
(1b) Förderung von Investitionen der 

Unternehmen in F&I, Aufbau von Ver-

bindungen und Synergien zwischen 

Unternehmen, Forschungs- und Ent-

wicklungszentren und dem Hochschul-

sektor, insbesondere Förderung in Pro-

dukt- und Dienstleistungsentwicklung, 

Technologietransfer, soziale Innovation, 

Öko-Innovationen, öffentliche Dienst-

leistungsanwendungen, Nachfrage-

stimulierung, Vernetzung, Cluster und 

offene Innovation durch intelligente 

Spezialisierung und Unterstützung 

von technologischer und angewand-

ter Forschung, Pilotlinien, Maßnahmen 

zur frühzeitigen Produktvalidierung, 

fortschrittlichen Fertigungskapazitäten 

und Erstproduktion, insbesondere in 

Schlüsseltechnologien sowie der Ver-

breitung von Allzwecktechnologien

Erwartetes Ergebnis
Gesteigerte Nutzung von Forschungsergebnissen der Forschungseinrichtun-
gen für FuEuI-Prozesse in den Unternehmen. Ziel ist jeweils die Steigerung 
der Drittmitteleinnahmen aus der gewerblichen Wirtschaft um 20%.

Ergebnisindikatoren Basiswert Zielwert (2023)

 Drittmittel der gewerblichen Wirt-
schaft an Hochschulen in Trägerschaft 
des Landes

17.875 Tsd. EUR 
(Jahr 2011)

21.450 Tsd. EUR

Drittmittel der gewerblichen Wirt-
schaft an von Bund und Ländern 
gemeinsam geförderten außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen

47.504 Tsd. EUR 
(Jahr 2012)

57.005 Tsd. EUR

Erwartetes Ergebnis
Das primäre Ziel besteht darin, die absoluten FuEuI-Aufwendungen der 
Privatwirtschaft zu erhöhen und den gleitenden Durchschnittswert für die 
internen FuE-Aufwendungen des Wirtschaftssektors im Land Brandenburg 
auf 254 Mio. EUR zu erhöhen.

Ergebnisindikator Basiswert (2013) Zielwert (2023)

Interne FuE-Aufwendungen des Wirt-
schaftssektors im Land Brandenburg

222,0 Mio. EUR 254,0 Mio. EUR

Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V. (ATB)

Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung (IAP)
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Spezifisches Ziel 4: Stärkung der Innovationsfähigkeit der 
brandenburgischen Unternehmen durch die Verbesserung 
ihrer Vernetzung mit Clusterakteuren sowie durch Verbesse-
rung des wirtschaftsbezogenen Wissens- und Technologie-
transfers

Prioritätsachse 2: 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner 
und mittlerer Unternehmen

In Brandenburg sind 99,5% aller Unternehmen kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Aufgrund 

ihrer Größe verfügen sie oftmals nur über geringe personelle und finanzielle Ressourcen und haben 

wenige Möglichkeiten, aus sich heraus Wachstumspotenziale, z. B. aus Produkt- und Prozessinnova-

tionen, zu erschließen oder stärker in Internationalisierungsprozesse einzutreten.

Diesen strukturell bedingten Heraus-
forderungen begegnet das OP EFRE 
mit gezielter, bedarfsgerechter und 
aufeinander aufbauender Förderung, 
die die KMU in den unterschiedlichen 
Entwicklungsphasen bei der Umset-
zung von Innovations- und Wachstum-
sprozessen zielgerichtet und kontinu-
ierlich unterstützt.

Drei Handlungsschwerpunkte werden 
in der Prioritätsachse 2 bei der Umset-
zung des thematischen Ziels 3 „Stär-
kung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner 
und mittlerer Unternehmen“ verfolgt:

Erleichterung innovativer Unterneh-
mensgründungen
Um die erhebliche Kapitallücke bei der 
Gründungs- und Start-up-Finanzierung 
zu schließen, bedarf es insbesondere in 
der risikoreichen Unternehmensfrüh-
phase einer gezielten Gründungsförde-
rung und eines ausreichenden Ange-
bots an Risikokapital.

Unterstützung von Internationalisie-
rungsprozessen der KMU
Zur besseren Nutzung der wirtschaftli-
chen Potenziale, die aus einer stärkeren 
Internationalisierung der KMU resul-
tieren, müssen die Voraussetzungen 

verbessert werden, damit KMU in inter-
nationale Wertschöpfungsketten und 
Absatzmärkte eintreten können.

Unterstützung von Wachstumsstrate-
gien der KMU
Zur Behebung struktureller Schwächen 
und zur Beseitigung von Investitions-
hemmnissen ist es notwendig, KMU bei 
betrieblichen Investitionen zu unter-
stützen und damit die Voraussetzungen 
für Wachstum und Beschäftigung zu 
verbessern.
Für die Maßnahmen in der Prioritätsach-
se 2 stehen 179 Mio. EUR aus dem EFRE 
zur Verfügung.

Thematisches Ziel 1
Stärkung von Forschung, technologi-

scher Entwicklung und Innovation

Investitionspriorität
(1b) Förderung von Investitionen der 

Unternehmen in F&I, Aufbau von Ver-

bindungen und Synergien zwischen 

Unternehmen, Forschungs- und Ent-

wicklungszentren und dem Hoch-

schulsektor, insbesondere Förderung 

in Produkt- und Dienstleistungsent-

wicklung, Technologietransfer, soziale 

Innovation, Öko-Innovationen, öffent-

liche Dienstleistungsanwendungen, 

Nachfragestimulierung, Vernetzung, 

Cluster und offene Innovation durch 

intelligente Spezialisierung und Un-

terstützung von technologischer und 

angewandter Forschung, Pilotlinien, 

Maßnahmen zur frühzeitigen Pro-

duktvalidierung, fortschrittlichen Ferti-

gungskapazitäten und Erstproduktion, 

insbesondere in Schlüsseltechnologien 

sowie der Verbreitung von Allzweck-

technologien

HQM Rohrleitungssystem GmbH

Die durch die Wissenschaft und Wirt-
schaft generierten FuEuI-Ergebnisse 
sollen zukünftig wirtschaftlich noch 
erfolgreicher in neue Produkte und 
Dienstleistungen umgesetzt und regi-
onale, aber auch überregionale Wert-
schöpfungsketten, ausgebaut werden.

Dies geschieht über die Forcierung des 
wirtschaftsbezogenen Transfers von 
Wissen und Know-how innerhalb der 
bestehenden Cluster, insbesondere 
durch die Förderung von Clusterma-
nagements. Damit wird ein Beitrag zur 
Verstetigung und Intensivierung von 
Verbundprojekten und auch zur cluster- 
und regionenübergreifenden sowie zur 
internationalen Vernetzung geleistet. 
Akteure aus allen Bereichen (Wissen-
schaft, Unternehmen, Intermediäre) 
sowie aus unterschiedlichen Branchen 
und Fachrichtungen werden zusam-
mengebracht und der Technologie-
transfer intensiviert. Die Initiierung von 
Innovationsprozessen stärkt zudem die 
Innovationsfähigkeit und internationa-

le Wettbewerbsfähigkeit vor allem von 
KMU.

Gerade die kleinen und mittleren Un-
ternehmen, die über die regionale Ver-
netzung in überregionale und globale 
Wissensaustausche eingebunden sind, 
ohne selbst die Kapazitäten für eine 
extensive internationale Vernetzung 
aufbringen zu müssen, profitieren von 
diesen Maßnahmen.

Arten der Maßnahmen, z. B.
 • Förderung des Ausbaus von effi-

zienten und an den Bedarfen der 
Wirtschaft ausgerichteten Cluster-
managementstrukturen sowie die 
Professionalisierung der Clusterma-
nagements

 • Initiierung innovativer Projekte ver-
schiedener Cluster unter grundsätz-
licher Beteiligung von Unternehmen 
über die Förderung von cluster-, regi-
onen- sowie international übergrei-
fenden Aktivitäten

Erwartetes Ergebnis
Durch die verbesserte Unternehmensvernetzung mit weiteren Clusterakteu-
ren werden neue Kooperationen aufgebaut und bestehende Kooperations-
beziehungen ausgebaut. In der Folge kommt es u. a. zur Entwicklung ge-
meinsamer FuEuI-Verbundprojekte. Damit verknüpft ist das Ziel, die internen 
Forschungsaufwendungen der KMU zu steigern.

Ergebnisindikatoren Basiswert (2013) Zielwert (2023)

Interne FuE-Aufwendungen 
des Wirtschaftssektors im Land 
Brandenburg

222,0 Mio. EUR 254,0 Mio. EUR
Intensivierung des Technologietransfers 
durch Vernetzung der Akteure aus Wissen-
schaft und Wirtschaft.

Prioritätsachse 2Prioritätsachse 1 - Spezifisches Ziel 4

Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik (IBMT)
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Spezifisches Ziel 6: Stärkung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit der KMU durch Markt- 
erschließungsaktivitäten

Spezifisches Ziel 5: Unterstützung von Existenz- 
gründungen und innovativer junger Unternehmen

Thematisches Ziel 3
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von 

KMU

Investitionspriorität
(3a) Förderung des Unternehmergeists, 

insbesondere durch Erleichterung der 

wirtschaftlichen Nutzung neuer Ideen 

und Förderung von Unternehmens-

gründungen, auch durch Gründerzen-

tren

Wissens- und forschungsintensive Bran-
chen bergen das Potenzial einer hohen 
regionalen Wertschöpfung. Trotz der 
profilierten Wissenslandschaft und der 
Nähe zum Wissenschaftsstandort Ber-
lin ist der Anteil an innovativen Unter-
nehmen in Brandenburg relativ gering. 
Hinzu kommt eine im Bundesvergleich 
unterdurchschnittliche Gründungsin-
tensität, vor allem im Bereich der inno-
vativen Gründungen.

Dabei sind Gründungen in innovativ 
ausgerichteten Bereichen bedeutsam 
für den Strukturwandel und die Entste-
hung neuer Arbeitsplätze. Sie dienen 
der Sicherung und dem Ausbau der 
Wettbewerbsfähigkeit sowie der Erhö-
hung der Attraktivität des Landes.

Insbesondere junge innovative Unter-
nehmen sind in der Startphase erheb-
lichen Risiken ausgesetzt und auf das 

Angebot externer Finanzierungsmög-
lichkeiten angewiesen. Deshalb sollen 
Unternehmensgründungen in den ri-
sikoreichen Phasen der Gründung und 
Expansion unterstützt und der Aufbau 
von Wertschöpfungsketten in inno-
vativen Themenbereichen ermöglicht 
werden.

Art der Maßnahme, z. B.
 • Zuschüsse für junge Unternehmen 

und Übernehmer/-innen mit inno-
vativen Geschäftsideen in den ers-
ten zwei Jahren nach der Gründung, 
damit sie in der Start- und Erweite-
rungsphase über ausreichend Kapi-
tal für notwendige Sachausgaben 
wie Produktionsanlagen, FuEuI-Maß-
nahmen, Prototypenentwicklung 
und Personalkosten verfügen bzw. 
Übernahmen innovativ ausgerichte-
ter Unternehmen erleichtert werden

Erwartetes Ergebnis
Angestrebt wird die Steigerung der Anzahl der Existenzgründungen mit in-
novativen Ideen in den ersten zwei Jahren nach der Gründung einschließlich 
der Erleichterung von Übernahmen innovativ ausgerichteter Unternehmen.

Ergebnisindikatoren Basiswert (2009-2012) Zielwert (2023)

Intensität innovativer 
Existenzgründungen

9,2 Gründungen je 
10.000 Erwerbsfähige im 
Vierjahresdurchschnitt

10 Gründungen je 
10.000 Erwerbsfähige im 
Vierjahresdurchschnitt

Thematisches Ziel 3
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von 

KMU

Investitionspriorität
(3b) Entwicklung und Einführung neu-

er Geschäftsmodelle für KMU, insbe-

sondere hinsichtlich der Internationa-

lisierung

Fachhochschule BrandenburgPrioritätsachse 2 - Spezifisches Ziel 5 Prioritätsachse 2 - Spezifisches Ziel 6

Der Export von Produkten und Dienst-
leistungen ist ein Indiz internationaler 
Wettbewerbsfähigkeit. In Brandenburg 
ist zwar eine Steigerung der Exporte 
zu verzeichnen, insgesamt ist die Ex-
portquote jedoch noch relativ gering. 
Gerade für kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) stellt die Expansion der 
Wirtschaftsaktivitäten ins Ausland eine 
große Herausforderung dar. Der Groß-
teil der KMU verfügt nicht über die per-
sonellen und finanziellen Ressourcen, 
um eigenständige Konzepte für die 
Erschließung ausländischer Märkte zu 
entwickeln oder um langwierige An-
lauf- und Anbahnungsphasen durch-
zuhalten. Zudem existiert aufgrund 
fehlender Erfahrung und Marktüber-
sicht eine große Hemmschwelle, Mark-
terschließungsaktivitäten überhaupt in 
Angriff zu nehmen.

Durch die Unterstützung des EFRE sol-
len bessere Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche Beteiligung der KMU am 
überregionalen und internationalen 
Wettbewerb geschaffen und gleichzei-
tig die internationale Vernetzung der 
Unternehmen und der Cluster in Bran-
denburg ausgebaut werden.

Arten der Maßnahmen, z. B.
 • Vorbereitung und Durchführung 

von Beratungs-, Schulungs- und 
Coaching-Maßnahmen für Einzelun-
ternehmen und Gruppen von Unter-
nehmen

 • Förderung von Gemeinschaftsstän-
den des Landes Brandenburg bzw. 
der Länder Berlin und Brandenburg 
auf internationalen Messen und Aus-
stellungen, Begleitmaßnahmen im 
Rahmen von Unternehmerreisen ins 
Ausland sowie Kooperationsbörsen

 • Förderung der Teilnahme an interna-
tionalen Messen im In- und Ausland 
sowie an internationalen Kooperati-
onsbörsen und B2B-Treffen

Ergebnisindikator Basiswert (2013) Zielwert (2023)

Exportquote der Warenausfuhren 
bezogen auf das BIP

22,1% 26,0%

Erwartetes Ergebnis
Steigerung der Exportquote in Form von Warenausfuhren bezogen auf das 
Bruttoinlandsprodukt.

Brandenburg unterstützt KMU bei Wirt-
schaftsaktivitäten im Ausland, wie bspw. die 
Teilnahme an internationalen Messen.

Präsentation Berlin-Brandenburg auf der EXPO Real 2011
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Spezifisches Ziel 7: Ausbau der Wachstums- und 
Innovationskapazitäten der brandenburgischen KMU

Thematisches Ziel 3
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von 

KMU

Investitionspriorität
(3d) Förderung der Fähigkeit der KMU, 

sich am Wachstum der regionalen, na-

tionalen und internationalen Märkte 

sowie am Innovationsprozess zu betei-

ligen

Die brandenburgische Wirtschaft und 
insbesondere die KMU weisen eine un-
terdurchschnittliche Eigenkapitalaus-
stattung und eine geringe Verfügbar-
keit von Risikokapital auf.

Eine ausreichende Kapitalausstattung 
zur Schaffung und Erweiterung adäqua-
ter Kapazitäten für die Entwicklung 
von Produkten und Dienstleistungen 
und der bedarfsorientierte Zugang 
zu Finanzmitteln in allen Lebenszyk-
lusphasen eines Unternehmen (Früh-, 
Wachstums-, Erweiterungsphase) sowie 
in den schwierigen und risikoreichen 
Übergangsphasen sind jedoch wichtige 
Voraussetzung für unternehmerischen 
Erfolg.

Im Rahmen des OP EFRE wird den KMU 
sowohl Kapital für unterschiedliche Sta-
dien der Produktentwicklung als auch 
für unterschiedliche Lebenszykluspha-
sen von Unternehmen zur Verfügung 
gestellt. Der Erhalt innovierender Un-
ternehmen in der Region und die Siche-

rung und der Ausbau wohnortnaher Ar-
beitsplätze sind wichtige Faktoren, um 
Fachkräfte zu sichern bzw. zu gewinnen.

Arten der Maßnahmen, z. B.
 • Gewährung offener und/oder stiller 

Beteiligungen zur Stärkung bzw. Si-
cherung der Eigenkapitalbasis der 
KMU (beginnend mit der Gründung 
technologieorientierter Unterneh-
men bis hin zur Technologieent-
wicklung, der Markteinführung von 
Produkten sowie Maßnahmen, mit 
denen ein Unternehmenswachstum 
erreicht werden soll)

 • Bereitstellung von Nachrangdarle-
hen an KMU für Wachstums- und 
Erweiterungsinvestitionen sowie für 
den Erwerb von Betriebsmitteln

 • Mikrodarlehen zur Förderung der Be-
schäftigung und Sicherung der Liqui-
dität von KMU

 • Zuschüsse für die Stärkung von 
Wachstums- und Innovationskapazi-
täten von KMU

Erwartetes Ergebnis
Stärkere Beteiligung von KMU an Wachstums- und Innovationsprozessen, Verbesserung ihrer Produk-
tivität und Wettbewerbsfähigkeit und in der Folge Schaffung und/oder Sicherung von Dauerarbeits-
plätzen.

Prioritätsachse 2 - Spezifisches Ziel 7 Prioritätsachse 3

Ergebnisindikatoren Basiswert Zielwert (2023)

Venture Capital Investitionen in 
Brandenburg

2013: 15,2 Mio. EUR 
(gleitender Durchschnitt der 
Jahre 2009-2013

15,2 Mio. EUR 
(gleitender Durchschnitt der 
Jahre 2018-2022)

Investitionsquote von KMU aus dem 
produzierenden Gewerbe und dem 
Dienstleistungsgewerbe (ohne Finanz- 
und Versicherungsdienstleistungen)

2012: 5,0% 
(Investitionen/ 
Umsatz *100)

Niveau trotz sinkender öffent- 
licher Förderung für betriebli-
che Investitionen halten

Prioritätsachse 3: Förderung der Bestrebungen 
zur Verringerung der CO2-Emissionen in allen 
Branchen der Wirtschaft

Um die Herausforderungen der Ener-
giewende meistern und die darauf auf-
bauenden wirtschaftlichen Chancen 
positiver Beschäftigungseffekte und 
der Produktivitätssteigerung in Unter-
nehmen möglichst effektiv nutzen zu 
können, ist ein breiter und integrierter 
Ansatz mit aufeinander aufbauenden 
Interventionen notwendig.

Mit der Energiestrategie hat das Land 
Brandenburg bereits einen Maßnah-
menkatalog erarbeitet, der eine hohe 
Übereinstimmung mit den Zielen der 
Strategie Europa 2020 aufweist. Die 
EFRE-Mittel sollen ergänzend zu den 
Bundes- und Landesförderprogram-
men für die Umsetzung der Maßnah-

men der Brandenburger Energiestrate-
gie eingesetzt werden.

So gilt es einerseits, den Umbau des 
Energiesystems (v. a. die Schaffung 
neuer Speicherkapazitäten für erneu-
erbare Energien), die Entwicklung 
neuer Energieübertragungssysteme 
und die Anpassung der Stromvertei-
lungssysteme, weiter voranzutreiben. 
Andererseits sind insbesondere bei der 
verarbeitenden Industrie und der öf-
fentlichen Hand die Potenziale für Ener-
gieeinsparungen, CO2-Einsparpoten-
ziale und Effizienzsteigerungen durch 
die Entwicklung von Strategien zur 
CO2-Senkung und den Einsatz innova-
tiver Technologien zu heben.

Besonders große Einspareffekte lassen 
sich durch die energetische Sanierung 
von öffentlichen Gebäuden und Inf-
rastrukturen sowie durch verbesserte 
Angebote und Strukturen im Öffentli-
chen Nahverkehr im Sinne einer nach-
haltigen Mobilität erzielen.

Innovative Technologien, beispiels-
weise bei der energetischen Verwer-
tung von Deponiegasen, ermöglichen 
zudem die Chance für eine technologi-
sche Vorreiterrolle auf diesem Gebiet.

Zur Bewältigung dieser Herausfor-
derungen stehen rund 160 Mio. EUR 
aus dem EFRE zur Verfügung.

Brandenburg hat sowohl beim Primärenergieverbrauch als auch bei den energiebedingten CO2-

Emissionen den höchsten Pro-Kopf-Wert in Deutschland. Gleichzeitig ist die Energieproduktivität 

sehr gering.PAS Deutschland GmbH

Finanzielle Unterstützung fördert das Wachs-
tum brandenburgischer KMU.
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Spezifisches Ziel 8: Ausbau von Speicherkapazitäten 
und Steuerungssystemen für die dezentral erzeugte 
Energie

Thematisches Ziel 4
Förderung der Bestrebungen zur Ver-

ringerung der CO2-Emissionen in allen 

Branchen der Wirtschaft

Investitionspriorität
(4a) Förderung der Produktion und 

Verteilung von Energie aus erneuerba-

ren Quellen

Das Land Brandenburg ist beim Aus-
bau der erneuerbaren Energien in den 
letzten Jahren weit vorangekommen 
und gehört im bundesweiten Vergleich 
zu den Vorreitern. Diesem Zuwachs 
kann der Netzausbau nicht immer fol-
gen. So ist es beispielsweise aufgrund 
des Ungleichgewichts von Einspeisung 
und Netzlast immer wieder notwendig, 
Einspeiseleistungen in Spitzenzeiten 
zu begrenzen und Anlagen sogar vor-
übergehend abzuschalten.

Deshalb ist, parallel zum Aus- und Um-
bau der Netzinfrastrukturen, der ge-
zielte Ausbau von Speicherkapazitäten 
und Steuerungssystemen erforderlich, 
um durch flexible und effiziente Sys-
temlösungen eine intelligente Energie-
verteilung zu ermöglichen.

Mit der Entwicklung innovativer Tech-
nologien und Verfahren im Bereich 
intelligenter Steuerungs- und Spei-
chersysteme können technologische 
Durchbrüche und Kostensenkungen 
erzielt werden, die zu einer schnellen 

Markteinführung neuer Energiespei-
cher und damit zur Verbesserung der 
Wettbewerbsposition Brandenburgs 
beitragen.

Hier ist jedoch öffentliche Unterstüt-
zung notwendig, um Unternehmen zu 
motivieren, das hohe unternehmeri-
sche Risiko bei der Erprobung von Ver-
fahren auf sich zu nehmen.

Arten der Maßnahmen, z. B.
 • Förderung von Investitionen zur 

Einführung von Energiespeichersys-
temen und Energiesteuerungssyste-
men in Verbindung mit dezentralen 
Energieerzeugern wie z. B. Wind-
kraftanlagen, Photovoltaikanlagen, 
Blockheizkraftwerken, Laufwasser-
kraftwerken sowie Brennstoffzellen

 • Förderung intelligenter Speicherlö-
sungen im Bereich der E-Mobilität 
im Rahmen von Pilot- und Demons-
trationsprojekten, z. B. Speicherung 
überschüssiger, aus erneuerbaren 
Quellen produzierter, Energie in 
Fahrzeugakkumulatoren

Ergebnisindikator Basiswert (2014) Zielwert (2023)

Speicherkapazitäten für erneuerbare 
Energien im Land Brandenburg

0,8 MWh 20 MWh

Erwartetes Ergebnis
Erhöhung der Speicherkapazitäten für erneuerbare Energien von 0,8 MWh in 
2014 auf 20 MWh bis zum Jahr 2023.

Thematisches Ziel 4
Förderung der Bestrebungen zur Ver-

ringerung der CO2-Emissionen in allen 

Branchen der Wirtschaft

Investitionspriorität
(4b) Förderung der Energieeffizienz 

und der Nutzung erneuerbarer Energi-

en in Unternehmen

Spezifisches Ziel 9: Verbesserung der Energieeffizienz 
in der gewerblichen Wirtschaft

Ein wichtiges Klimaschutzziel der EU 
sieht die Erhöhung der Energieeffizienz 
um 20% bis 2020 gegenüber 1990 vor. 
Die Bundesregierung strebt sogar eine 
Senkung des Primärenergieverbrauchs 
gegenüber 2008 um 20% und bis 2050 
um 50% an. Das erfordert pro Jahr eine 
Steigerung der Energieproduktivität 
um durchschnittlich 2,1% bezogen auf 
den Endenergieverbrauch.

Brandenburg weist aufgrund seiner 
Rahmenbedingungen eine überdurch-
schnittlich hohe Energieintensität und 
eine überdurchschnittlich hohe CO2-
Emission auf (bezogen auf das Brut-
toinlandsprodukt). Gleichzeitig ist die 
Energieproduktivität im Bundesver-
gleich sehr niedrig.

Gerade beim verarbeitenden Gewer-
be, das mit 29,4% (2008) den höchsten 
Anteil aller Verbrauchergruppen am 
Endenergieverbrauch besitzt, besteht 
ein hoher Bedarf zur Verbesserung der 
Energieeffizienz. Es werden deshalb ge-
zielt Modernisierungsinvestitionen zur 
Steigerung der Energieeffizienz in KMU 
und die Entwicklung innovativer tech-
nologischer Lösungen zur Senkung des 

CO2-Ausstoßes gefördert. Damit sollen 
bestehende Energieeinsparpotentiale 
optimiert und die Energieproduktivität 
von Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft erhöht werden.

Erfolgreich demonstrierte bzw. ent-
wickelte Technologien zur Steigerung 
der Energieeffizienz können zudem 
eine zentrale Rolle bei der stärkeren 
Erschließung „grüner“ Zukunftsmärk-
te durch Produkte und Dienstleistun-
gen brandenburgischer Unternehmen 
spielen.

Arten der Maßnahmen, z. B.
 • Förderung von Investitionen in Ener-

gieeffizienz-, Energierückgewin-
nungs- und Energiespeichersysteme 
in Gebäuden und Anlagen

 • Förderung von Pilot- und Demonst-
rationsprojekten zur Steigerung der 
Energieeffizienz von Gebäuden und 
Anlagen sowie zur Anpassung von 
Prozessketten an die neuen Rahmen-
bedingungen (CO2-ärmere Energie-
erzeugung)

 • Förderung der Einführung von Ener-
gieaudits und betrieblicher Energie-
managementsysteme

Ergebnisindikator Basiswert (2010) Zielwert (2023)

Endenergieverbrauch aus fossilen 
Energiequellen bei Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft

62,3 PJ 54,8 PJ

Erwartetes Ergebnis
Verringerung des Endenergieverbrauchs bei Unternehmen der gewerbli-
chen Wirtschaft.

Prioritätsachse 3 - Spezifisches Ziel 8 Prioritätsachse 3 - Spezifisches Ziel 9Photovoltaikanlage

Der EFRE fördert intelligente Speicherlö-
sungen für dezentrale Energieerzeuger, wie 
bspw. Windkraft- oder Photovoltaikanlagen.

CO2-Reduzierung durch die Steigerung der 
Energieeffizienz von Gebäuden und Anla-
gen.

Auswertung von Wärmebildern

ENERTRAG AG
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Spezifisches Ziel 10: Erhöhung der Energieeffizienz und 
Nutzung erneuerbarer Energien in öffentlichen Gebäu-
den und Infrastrukturen sowie in städtischen Quartieren

Thematisches Ziel 4
Förderung der Bestrebungen zur Ver-

ringerung der CO2-Emissionen in allen 

Branchen der Wirtschaft

Investitionspriorität
(4c) Förderung der Energieeffizienz, 

des intelligenten Energiemanage-

ments und der Nutzung erneuerbarer 

Energien in der öffentlichen Infrastruk-

tur, einschließlich öffentlicher Gebäu-

de und im Wohnungsbau

Auch in Brandenburg bestehen hohe 
Energieeinsparpotenziale bei öffentli-
chen Infrastrukturen. Es sind deshalb 
Investitionen in die energieeffiziente 
Sanierung von öffentlichen Gebäuden 
und öffentlichen Infrastrukturen sowie 
in erneuerbare Energien (keine Förde-
rung von Wohnungsbau) nötig.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Erneuerung technischer Anlagen. Die-
ses Ziel wird teilweise im Rahmen des 
Stadt-Umland-Wettbewerbes umge-
setzt (siehe auch Prioritätsachse 4).

Arten der Maßnahmen, z. B.
Innerhalb des Stadt-Umland-Wettbe-
werbs:
 • Vertiefende Untersuchungen und 

Machbarkeitsstudien zur Umsetzung 
der integrierten energetischen Sa-
nierung städtischer Quartiere

 • Förderung eines gebietsbezogenen 
Energiemanagements zur Kommuni-
kation energiepolitischer Strategien 
und Konzepte, Aktivierung und Be-
ratung der relevanten Akteure, Koor-

dination von Verfahren, Monitoring 
und Evaluation von Ergebnissen

 • Investitionen in die energetische 
Sanierung von städtischen Quar-
tieren sowie in gebäudebezogene, 
gebäudeübergreifende und quar-
tiersbezogene technische Anlagen, 
einschließlich der Investition in er-
neuerbare Energien

Außerhalb des Stadt-Umland-Wett-
bewerbs:
 • Förderung von Investitionen in den 

Bereichen Energieeffizienz und Ein-
satz erneuerbarer Energie

 • Pilot- und Demonstrationsvorhaben 
in neu zu errichtenden öffentlichen 
Gebäuden bei der vorfristigen Umset-
zung der europäischen Richtlinie zur 
„Gesamtenergieeffizienz von Gebäu-
den“

 • Investitionen in neue, effiziente Sys-
teme zur Energierückgewinnung und 
-speicherung und in Nahwärmenetze 
zwischen Energieerzeugungsanlage 
und Wärmeverbraucher in öffentli-
chen Infrastrukturen

Ergebnisindikator Basiswert (2010) Zielwert (2023)

CO2-Emissionen aus dem Energiever-
brauch im öffentlichen Sektor

626,0 Kilotonnen 594,0 Kilotonnen

Erwartetes Ergebnis
Reduzierung des Endenergieverbrauchs in öffentlichen Gebäuden bzw. öf-
fentlichen Infrastrukturen um 20% bis zum Jahr 2023 und deutliche Steige-
rung der Energieeffizienz sowie der CO2-Minderung in städtischen Quartieren.

Thematisches Ziel 4
Förderung der Bestrebungen zur Ver-

ringerung der CO2-Emissionen in allen 

Branchen der Wirtschaft

Investitionspriorität
(4c) Förderung der Energieeffizienz, 

des intelligenten Energiemanage-

ments und der Nutzung erneuerbarer 

Energien in der öffentlichen Infrastruk-

tur, einschließlich öffentlicher Gebäu-

de und im Wohnungsbau

Spezifisches Ziel 11: Reduzierung von CO2 und anderen 
Treibhausgasen auf Deponien

Die Abfallwirtschaft leistet mit einem 
überproportional hohen Anteil von 
20% am bisherigen Gesamtergebnis 
einen wesentlichen Beitrag zur Erfül-
lung der nationalen Klimaschutzziele, 
so auch in Brandenburg. Die größten 
Effekte wurden bisher durch die Depo-
niegaserfassung und -verwertung er-
zielt, weshalb solche Maßnahmen auch 
zukünftig ein zentrales Aufgabenfeld 
darstellen.

Neueste Technologien ermöglichen 
es mittlerweile, auch das Schwachgas 
und damit das gesamte Deponiegas 
einer Deponie zu erfassen (u. a. auch 
das klimaschädliche Methangas) und 
eine möglichst weitgehende Verwer-
tung durch Umwandlung des erfassten 
Gases in Strom und/oder Wärme zu er-
reichen.

Zusätzlich werden Deponieflächen 
für die Nachnutzung durch Anlagen 

zur Erzeugung erneuerbarer Energi-
en (Photovoltaik-, Windkraftanlagen) 
vorbereitet. Brandenburg kann sich so 
weiter im Wettbewerb der Regionen 
profilieren und als Technologieführer 
neue Absatzmärkte erschließen. Der 
Transfer der in Brandenburg erprob-
ten Technologien in andere Regionen 
könnte zudem nachhaltig zur Reduzie-
rung von Treibhausgasen beitragen.

Arten der Maßnahmen, z. B.
 • Maßnahmen zur Nachrüstung oder 

Neuerrichtung von Gaserfassungs- 
und innovativen Gasverwertungsan-
lagen einschließlich Bau dafür noch 
erforderlicher Oberflächenabdich-
tungen

 • Maßnahmen zum Aufbau technischer 
Funktionsschichten zur Nachnut-
zung von Deponieflächen, z. B. für die 
Installation von Photovoltaik- und 
Windkraftanlagen

Prioritätsachse 3 - Spezifisches Ziel 10 Prioritätsachse 3 - Spezifisches Ziel 11

Ergebnisindikator Basiswert (2014) Zielwert (2023)

Durchschnittliche Klimagasemissionen 
pro m² Deponiefläche

1,3 t CO2- 
Äquivalent

0,5 t CO2- 
Äquivalent

Erwartetes Ergebnis
Rückgang der von den geförderten Altdeponien ausgehenden Treibhaus-
gasemissionen um 60% bis zum Jahr 2023 und Vorbereitung von Deponie-
flächen für die Nachnutzung.

Deponiegasanlage Fresdorfer Heide der STEP (Stadtentsorgung Potsdam GmbH)

Energieberater sind bei der Erhöhung der 
Energieeffizienz gefragt.

Energieberater Steffen Engler
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Spezifisches Ziel 12: Entwicklung von Pilot- und Demons-
trationsprojekten sowie Umsetzung begleitender Maßnah-
men in Pilotregionen zum Einsatz von Systemen, die zur 
Erhöhung der Netzintelligenz bzw. der effizienteren Absiche-
rung der Energieübertragung innerhalb der Netze beitragen

Thematisches Ziel 4
Förderung der Bestrebungen zur Ver-

ringerung der CO2-Emissionen in allen 

Branchen der Wirtschaft

Investitionspriorität
(4d) Entwicklung und Einführung intel-

ligenter Nieder- und Mittelspannungs-

verteilersysteme

Eine wesentliche Voraussetzung für 
die Nutzbarmachung von erneuerba-
ren Energien stellt die Anpassung der 
Energieübertragungssysteme an die 
neuen Rahmenbedingungen dar. Im 
Vordergrund steht dabei der Umbau 
des Energiesystems von einer bisher 
sehr zentralen Architektur der Energie-
erzeugung und -übertragung hin zu 
einer deutlich dezentraleren.

Das Land Brandenburg unterstützt 
bereits vielversprechende Projekte 
von Unternehmen, die das Potenzial 
besitzen, einen wichtigen Beitrag zur 
Systemintegration der erneuerbaren 
Energien, zur systematischen Verknüp-
fung aller Energieträger und zu einer 
intelligenten Steuerung des Gesamt-
systems (Konvergenz) leisten zu kön-
nen. Allerdings ist es bisher noch zu 
wenig gelungen, dieses Know-how in 
marktfähige Produkte oder Dienstleis-
tungen zu übertragen. Der Schwer-
punkt der Maßnahmen liegt daher 
auf der Unterstützung von Pilot- und 

Demonstrationsprojekten im Bereich 
der Entwicklung intelligenter Nieder- 
und Mittelspannungsverteilersysteme 
und Maßnahmen, die einen Beitrag zur 
Markteinführung leisten.

Arten der Maßnahmen, z. B.
 • Förderung der Entwicklung intelli-

genter Nieder- und Mittelspannungs-
verteilersysteme z. B. durch Über-
wachungs- und Steuerungssysteme 
sowie zusätzliche Mess-, Schutz- und 
Steuereinrichtungen mit dezentraler 
Intelligenz

 • Förderung von Pilot- und Demonst-
rationsprojekten bzw. Pilotregionen 
mit dem Ziel, den Funktionsnachweis 
von neuen bzw. angepassten Energie-
übertragungssystemen zu erbringen

Thematisches Ziel 4
Förderung der Bestrebungen zur Ver-

ringerung der CO2-Emissionen in allen 

Branchen der Wirtschaft

Investitionspriorität
(4e) Förderung von Strategien zur Sen-

kung des CO2-Ausstoßes für sämtliche 

Gebiete, insbesondere städtische Ge-

biete, einschließlich der Förderung 

einer nachhaltigen multimodalen städ-

tischen Mobilität und von klimaschutz-

relevanten Anpassungsmaßnahmen

Spezifisches Ziel 13: Entwicklung von Strategien, ge-
bietsbezogenen Entwicklungskonzepten sowie darauf 
aufbauende Umsetzungsmaßnahmen zur Verminde-
rung von CO2-Emissionen

Zur Verbesserung der Energieeffizienz, 
des Einsatzes erneuerbarer Energi-
en und der Berücksichtigung weite-
rer klimarelevanter Ansätze steht ein 
breites Maßnahmenbündel bereit. Die 
optimale Maßnahmenauswahl setzt 
die Kenntnis von CO2-Minderungspo-
tenzialen einschließlich Auswirkungen 
des Klimawandels sowie die Ableitung 
geeigneter Maßnahmen zur maximalen 
Ausschöpfung dieser Potenziale voraus.

Die Entwicklung der dezentralen Ener-
gieversorgungsstrukturen durch den 
Einsatz erneuerbarer Energien sowie 
die Notwendigkeit von Energieeffizi-
enzmaßnahmen braucht eine trans-
parente Informationspolitik. Dadurch 
wird ein Beitrag zur regionalen Betei-
ligung und Akzeptanz solcher Maß-
nahmen geleistet, einem der zentralen 
Ziele der brandenburgischen Energie- 
und Klimapolitik wie sie mit der Ener-
giestrategie des Landes Brandenburg 
definiert und formuliert sind.

Dem Schutz kohlenstoffreicher Böden, 
wie beispielsweise Mooren, kommt 
hinsichtlich der Minderung von CO2-
Emissionen eine doppelte Bedeutung 
zu: Einerseits gehören sie zu den ef-
fektivsten natürlichen Kohlenstoffspei-
chern und andererseits führt die Drai-
nage und intensive Nutzung bereits 
entwässerter Moore zu einer Freiset-
zung großer Mengen von Treibhaus-
gasen. Da Brandenburg im Bundes-
vergleich über die drittgrößte Fläche 
an Mooren verfügt, besteht hier ein 
besonderer Handlungsbedarf.

Arten der Maßnahmen, z. B.
 • Förderung von Konzepten und 

Studien zur Identifikation von CO2- 
Minderungspotentialen und von 
Anpassungsmaßnahmen an den Kli-
mawandel und Umsetzung geeigne-
ter Maßnahmen

 • Förderung von Kommunikationskon-
zepten und -maßnahmen, die den 
Transfer zentraler Erkenntnisse an re-
levante Zielgruppen ermöglichen

 • Förderung gebietsbezogener Ener-
giemanagements zur Kommunikati-
on energiepolitischer Strategien und 
Konzepte, Aktivierung und Beratung 
der relevanten Akteure, Koordination 
von Verfahren, Monitoring und Evalu-
ation von Ergebnissen

 • Förderung von Konzepten, Strategi-
en, Demonstrationsvorhaben und 
Umsetzung innovativer Maßnahmen 
zur Erhöhung der Kohlenstoffspei-
cherfunktion der Moore

Ergebnisindikator Basiswert Zielwert (2023)

Abdeckungsgrad von Gebietskörper-
schaften durch Energie- und Klima-
schutzkonzepte

17% 
(2014)

45%

Geschätzte Treibhausgasemissionen aus 
entwässerten Mooren in Brandenburg

6.600.000 t 
CO2-Äquivalente 
(2010)

senken

Erwartetes Ergebnis
Senkung und Vermeidung der brandenburgweiten CO2-Emissionen.

Ergebnisindikator Basiswert (2014) Zielwert (2023)

Steuerbare elektrische Leistung 0,1 MW 10 MW

Erwartetes Ergebnis
Verbesserte Steuerbarkeit des Systems der Energieerzeugung und -übertra-
gung in Brandenburg durch geeignete technische Vorkehrungen und Erhö-
hung der Kapazität an steuerbarer elektrischer Leistung von aktuell 0,1 MW 
auf 10 MW in 2023.

Prioritätsachse 3 - Spezifisches Ziel 12 Prioritätsachse 3 - Spezifisches Ziel 13

Energieautarke Gemeinde Feldheim: Strom 
und Wärme kommen von der naheliegenden 
Biogas- sowie einer Hackschnitzelanlage.

Brandenburger Moore sind hocheffiziente 
Kohlenstoffspeicher.

Energieautarke Gemeinde Feldheim

Brandenburger Moor
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Spezifisches Ziel 14: Verbesserung der CO2-Bilanz im 
Verkehrssektor

Thematisches Ziel 4
Förderung der Bestrebungen zur Ver-

ringerung der CO2-Emissionen in allen 

Branchen der Wirtschaft

Investitionspriorität
(4e) Förderung von Strategien zur Sen-

kung des CO2-Ausstoßes für sämtliche 

Gebiete, insbesondere städtische Ge-

biete, einschließlich der Förderung 

einer nachhaltigen multimodalen städ-

tischen Mobilität und klimaschutzrele-

vanten Anpassungsmaßnahmen

In Brandenburg ist eine überdurch-
schnittlich gestiegene Verkehrsleis-
tung festzustellen, die vor allem auf 
die Steigerung des motorisierten 
Individualverkehrs zurückzuführen 
ist. Umgekehrt hielt der Ausbau des 
öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) als umweltfreundliche Form 
der Fortbewegung nicht mit der Ent-
wicklung des motorisierten Individu-
alverkehrs Schritt. Belastungen für die 
Bevölkerung und die Umwelt in Form 
von erhöhten Feinstaubemissionen, 
Lärmemissionen, Treibhausgas- und 
Stickoxidemissionen sind die Folge.

Zur Bewältigung dieser Herausforde-
rungen sind sowohl konzeptionelle 
als auch infrastrukturelle Maßnahmen 
notwendig, mit denen sich Energie 
einsparen und in der Folge Emissio-
nen reduzieren lassen. Regional an-
gepasste, integrierte Mobilitäts- bzw. 
Verkehrskonzepte, die zudem den de-
mographischen Wandel berücksichti-
gen, optimieren die Erreichbarkeit von 

Arbeitsstätten und von Versorgungs-, 
Bildungs- und Freizeitangeboten. Die 
bessere Erreichbarkeit und die Redu-
zierung von Fahrtzeiten leisten zudem 
einen Beitrag zur Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf.

Dieses Ziel wird teilweise im Rahmen 
des Stadt-Umland-Wettbewerbes um-
gesetzt (siehe auch Prioritätsachse 4).

Arten der Maßnahmen, z. B.
 • Entwicklung und Implementierung 

integrierter, multimodaler und nach-
haltiger Mobilitätskonzepte für ei-
nen umweltverträglichen und für alle 
zugänglichen Stadtverkehr

 • Mobilitätsmanagement, z. B. zur Ver-
ringerung des motorisierten Individu-
alverkehrs durch Verhaltensverände-
rungen und eine bessere Vernetzung 
der unterschiedlichen Verkehrsmittel

 • Förderung des innerstädtischen und 
regionalen Radverkehrs, auch des 
elektrischen, durch Konzepte und In-
frastrukturausbau

 • Schaffung von barrierefreien Um-
stiegsmöglichkeiten

 • Modellvorhaben energieeffizienter 
und klimafreundlicher Antriebe im 
ÖPNV

Ergebnisindikator Basiswert (2011) Zielwert (2023)

Endenergieverbrauch im Sektor 
Verkehr

77,5 PJ 72,5 PJ

Erwartetes Ergebnis
Senkung des CO2-Ausstoßes durch die Reduzierung des Endenergiever-
brauchs im Sektor Verkehr.

Prioritätsachse 3 - Spezifisches Ziel 14 Prioritätsachse 4

Prioritätsachse 4: Integrierte Entwicklung von 
städtischen und ländlichen Räumen

Neben Städten mit hohen Abwande-
rungsraten gibt es, vor allem im Berli-
ner Umland, Städte und Gemeinden, 
die eher mit ökologischen und Ver-
kehrsproblemen aufgrund einer star-
ken Bevölkerungszunahme konfron-
tiert sind. Der demographische Wandel 
und strukturelle Probleme wiederum 
führen in vielen Städten zu einer Re-
duzierung der Infrastrukturangebote 
in Wirtschaft, Bildung, Mobilität und 
Dienstleistungen.

Den Attraktivitätsverlusten und Wett-
bewerbsnachteilen soll mit der ge-
zielten wirtschaftlichen und sozialen 
Belebung benachteiligter städtischer 
und ländlicher Räume begegnet und 

deren Attraktivität als Wohn- und Wirt-
schaftsstandort gesteigert werden.

Zudem müssen noch Umweltprobleme 
bewältigt werden, da die Lebens- und 
Umweltqualität als wichtiger weicher 
Standortfaktor im Wettbewerb der 
Regionen zunehmend an Bedeutung 
gewinnt. Die nachhaltige Nutzung na-
türlicher Ressourcen soll die Entwick-
lungspotenziale Brandenburgs zudem 
dauerhaft sichern.

Diesen sehr unterschiedlichen Heraus-
forderungen soll mit der Bündelung 
verschiedener Maßnahmen in der mit 
mehreren Themen besetzten Priori-
tätsachse 4 begegnet werden. Diese 

„Mischachse“ wird ausschließlich 
über den Stadt-Umland-Wettbewerb 
(SUW) umgesetzt. Je nach Bedarf kön-
nen z. B. Maßnahmen und Projekte zur 
Beseitigung ökologischer und städte-
baulicher Missstände mit der Stabilisie-
rung benachteiligter Gebiete verknüpft 
und um Maßnahmen zur Energieeffizi-
enz in Quartieren (SZ 10) und zur nach-
haltigen Mobilität (SZ 14) aus der Priori-
tätsachse 3 ergänzt werden.
Für die Maßnahmen in der Prioritätsach-
se 4 stehen 127 Mio. EUR aus dem EFRE 
zur Verfügung.

Stadt-Umland-Wettbewerb:
www.stadt-umland- 
wettbewerb.brandenburg.de

Die Brandenburger Städte sind nach wie vor von Strukturdefiziten gekennzeichnet. Diese sind, 

regional unterschiedlich, durch ökonomische, soziale, funktionale und infrastrukturelle Problem-

lagen geprägt.

Neue Mobilitätskonzepte sind gefragt: För-
derung des innerstädtischen und regiona-
len Radverkehrs.

Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS) Erkner

Potsdam

http://www.stadt-umland-
wettbewerb.brandenburg.de
http://www.stadt-umland-
wettbewerb.brandenburg.de
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Spezifisches Ziel 15: Verbesserung und Schutz des 
städtischen Umfelds durch Erhalt und nachhaltige 
Nutzung natürlicher Ressourcen in Mittel-/Oberzentren 
und ihrem Umland

Thematisches Ziel 6
Umweltschutz und Förderung der 

nachhaltigen Nutzung der Ressourcen

Investitionspriorität
(6e) Maßnahmen zur Verbesse-

rung des städtischen Umfelds, zur 

Wiederbelebung von Stadtzentren, 

zur Sanierung und Dekontaminierung 

von Industriebrachen (einschließlich 

Umwandlungsgebieten) zur Verringe-

rung der Luftverschmutzung und zur 

Förderung von Lärmminderungsmaß-

nahmen

Die Umweltgüter Luft und Boden sind 
in Brandenburg, vor allem in den ver-
dichteten Regionen, zunehmend be-
einträchtigt. Zum einen resultiert dies 
aus verkehrlichen Belastungen, zum 
anderen aus einem zunehmenden Flä-
chenverbrauch bei gleichzeitig noch 
hohem Altlastenbestand. Außerdem 
stellt die Lärmbelastung ein wachsen-
des Problem dar. Die betroffenen Stand-
orte werden dadurch in ihrer Funktion 
bzw. Qualität als Wohn-, Lebens- und 
Arbeitsorte eingeschränkt.

Städtebauliche Maßnahmen sollen 
ökologisch sinnvoll zu einer Aktivierung 
und nachhaltigen Nutzung vorhande-
ner Ressourcen beitragen. Die Nutzbar-
machung innerstädtischer Brachflächen 
soll Anreize für Projekte zur wirtschaft-

lichen, sozialen und/oder ökologischen 
Belebung städtischer Quartiere schaffen 
und der Anteil der noch von Altlasten 
betroffenen Flächen soll insbesondere 
in den Verdichtungsräumen reduziert 
und einer neuen Nutzung zugeführt 
werden.

Die in den zentralen Orten liegenden 
Natura 2000-Gebiete gilt es über ge-
eignete Schutz- und Bewirtschaftungs-
maßna hmen in das Lebensumfeld der 
Bevölkerung und in die regionalen Zu-
sammenhänge einzubeziehen.

In den städtischen Gebieten, in denen 
die Gefahr der Grenzwertüberschrei-
tung bei Luftschadstoffen besteht, sol-
len Maßnahmen zur Luftverbesserung 
erarbeitet und umgesetzt werden.

Ergebnisindikatoren Basiswert Zielwert (2023)

Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate an Gebäude- und 
Freifläche/Betriebsfläche gemessen an der gesamten Ge-
bäude- und Freifläche/Betriebsfläche

0,5% 
(Durchschnitt der 
Jahre 2004-2012)

0,4-0,5% 
(Durchschnitt der 
Jahre 2013-2021)

Luftqualitätsindex für das Land Brandenburg (Berechnung: 
Gemittelte Verhältniszahlen Messwert zu Grenzwert für O3, 
NO2, SO2, CO und Feinstaub (PM10))

0,38 
(Verhältniszahl) 
(2013)

0,36 
(Verhältniszahl)

„Durch ein hundertjähriges Hochwasserereignis gefährdete 
Flächen in brandenburgischen Städten mit unzureichendem 
innerstädtischen Hochwasserschutz (Wittenberge 
und Frankfurt/Oder)“

56,66 km2 
(2014)

0 km2

Erwartetes Ergebnis
Verbesserung der Umweltqualität und Ressourceneffizienz in den Medien Boden, Luft, Wasser und 
Biodiversität durch Abbau lokal bzw. regional spezifischer Engpässe.

Prioritätsachse 4 - Spezifisches Ziel 15

Arten der Maßnahmen, z. B.
 • Reaktivierung brachgefallener Flä-

chen in städtebaulich relevanten 
Räumen, ggf. Renaturierung und 
Schaffung der Voraussetzungen für 
innerstädtische Grün- und Erholungs-
flächen

 • Altlastenbeseitigung und Gelän-
deaufbereitung zur Beseitigung von 
Gefährdungspotenzialen und zur 
Umweltverbesserung auf Konver-
sions- und Industriebrachflächen, 
Herstellung und Verbesserung wirt-
schaftsnaher Infrastruktur auf Konver-
sionsflächen

 • Reduzierung der hohen Luftbelas-
tung, ggf. Kombination mit Maßnah-
men zur Lärmminderung

 • Integrierte Planungen für Fauna-Flo-
ra-Habitat-Gebiete zur Erhaltung der 
Biodiversität sowie deren Umsetzung

 • Verbesserung der biologischen Viel-
falt sowie deren Erlebbarkeit in den 
Stadt- bzw. Stadt-Umland-Gebieten

 • Maßnahmen der Risikovorsorge vor 
Überschwemmungen (Hochwasser-
risikomanagementpläne und bau-
liche Maßnahmen); nur möglich in 
Frankfurt (Oder) und Wittenberge

Prioritätsachse 4 - Spezifisches Ziel 15

Der EFRE fördert Maßnahmen zur Luftver-
besserung und Lärmminderung in städti-
schen Gebieten.

Luftbild Neuruppin

Cottbus
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Spezifisches Ziel 16: Verbesserung von Infrastrukturen 
inklusiver Bildungseinrichtungen an ausgewählten 
Schulen mit modellhaften Investitionsvorhaben

Thematisches Ziel 9
Förderung der sozialen Eingliederung 

und Bekämpfung der Armut

Investitionspriorität
(9b) Unterstützung der Sanierung 

sowie der wirtschaftlichen und sozia-

len Belebung benachteiligter Gemein-

den in städtischen und ländlichen Ge-

bieten

Die Landesregierung hat sich das Ziel 
gesetzt, Fachkräfte zu bilden, zu hal-
ten und für Brandenburg zu gewinnen. 
Dafür sollen Angebote geschaffen wer-
den, die es Jugendlichen und Erwach-
senen ermöglichen, Kompetenzen und 
Fähigkeiten weiterzuentwickeln und 
die persönlichen und beruflichen Ent-
wicklungschancen zu steigern.

Ein erfolgreicher Schulabschluss stellt 
eine zentrale Voraussetzung für die 
Chancen am Arbeitsmarkt und die 
Bekämpfung des Armutsrisikos dar. 
Es sind Investitionen in Bildungsin-
frastrukturen notwendig, um durch 
eine bessere Qualität der Lernbedin-
gungen die schulischen Ergebnisse zu 
verbessern. Dies gilt insbesondere für 
bildungsbenachteiligte Schülerinnen 
und Schüler mit besonderen Anforde-
rungen an die schulische Infrastruktur, 
wie z. B. aufgrund von spezifischen son-
derpädagogischen Förderbedarfen.

Die Förderung wird auf Investitionen 
an Standorten konzentriert, die sich in 
eine Strategie im Rahmen des Stadt-
Umland-Wettbewerbes einfügen.

Inklusive Schulen sind für alle Kinder 
und Jugendliche offen und schlie-
ßen damit auch jene mit besonderem 
Unterstützungsbedarf aufgrund von 
spezifischen sonderpädagogischen 
Förderbedarfen ein. Die Art und Band-
breite solcher Bedarfe erfordert unter-
schiedliche investive Maßnahmen, die 
eine Teilnahme am Unterricht über-
haupt erst ermöglichen.

Arten der Maßnahmen, z. B.
 • Investitionen in den Um- und Aus-

bau inklusiver Schulen zur Schaffung 
räumlicher und sächlicher Vorausset-
zungen für einen Lernort der allen 
einen erfolgreichen höherwertigen 
Schulabschluss und den Übergang 
in eine Berufsausbildung ermöglicht

 • Bau- und ausstattungsseitige Anpas-
sung der jeweiligen vorhandenen 
Schulstandorte an die spezifischen 
Anforderungen des inklusiven Bil-
dungsansatzes

Hinweis: Es gilt eine Einschränkung auf 
Gemeinden, für die aktuell ein Bevölke-
rungsrückgang bis 2030 prognostiziert 
wird.

Ergebnisindikator Basiswert (2013) Zielwert (2023)

Anteil von Abgängern/-innen ohne 
Hauptschulabschluss/ohne Berufs-
bildungsreife an der gleichaltrigen 
Wohnbevölkerung (Quote)

8,3% Reduzierung

Erwartetes Ergebnis
Erhöhung des Fachkräftepotenzials durch die Verbesserung der gleichbe-
rechtigten Teilhabe aller Schüler/innen, der schulischen Ergebnisse sowie 
der schulischen Abschlüsse.

Spezifisches Ziel 17: Wirtschaftliche Aufwertung und 
Stabilisierung in ausgewählten Stadt-Umland-Gebieten

Die brandenburgischen Städte können 
ihre Rolle als Wachstumsmotoren und 
Impulsgeber für das Umland nach wie 
vor nur unzureichend ausfüllen. In den 
ländlichen Regionen werden die Prob-
leme auch zukünftig durch erhebliche 
Bevölkerungsrückgänge verstärkt. In 
den Innenstädten oder anderen be-
nachteiligten Stadtteilen sind Gewer-
beleerstand, unzureichende soziale 
Integration, Mängel im Stadtumfeld 
und der baulichen Struktur Herausfor-
derungen, die sich über fortschreiten-
de Abwertungstendenzen noch selbst 
verstärken.

Es besteht die Notwendigkeit, die öko-
nomische Basis vor allem der Innen-
städte zu stabilisieren, um durch Um-
kehrung von Abwärtstendenzen auch 
einen wirksamen Beitrag zur Vermin-
derung der Abwanderung und damit 
zur Sicherung des Fachkräftebedarfs zu 
leisten. Die Erfahrungen der bisherigen 
Nachhaltigen Stadtentwicklung zeigen, 
dass betriebliche Investitionen dann 
einen signifikanten Beitrag zur Stabili-
sierung und Entwicklung der Zentren 
leisten, wenn von ihnen wichtige städ-
tebauliche Impulse ausgehen, wie z. B. 
die Vermeidung drohenden Leerstands 
oder die Bebauung einer zentral ge-
legenen Brachfläche. Diese Impulse 
verstärken sich, wenn sie in ein umfas-
sendes Konzept zur Verbesserung der 
Infrastruktur eingebunden sind.

Lokale Unternehmen leisten einen 
wichtigen Beitrag für die Funktionsfä-
higkeit und Attraktivität der Städte und 
dienen als Anker für die Innenstadt-
entwicklung. Durch die Verbesserung 
des städtischen Umfeldes werden die 
Standortqualitäten erhöht und damit 
Voraussetzungen für die wirtschaft-
liche Entwicklung, Ansiedlung und 
Gründungen von Unternehmen ver-
bessert.

Arten der Maßnahmen, z. B.
 • Inwertsetzung städtebaulich relevan-

ter Flächen und Reaktivierung leerste-
hender Gebäude für Unternehmen

 • Verlagerung von Betrieben zur Reali-
sierung wichtiger stadtentwicklungs-
politischer Ziele

 • Maßnahmen der Standort- und Inf-
rastrukturentwicklung für die lokale 
Wirtschaft

 • Schaffung von Barrierefreiheit

Hinweis: Es gilt eine Einschränkung auf 
Gemeinden, für die aktuell ein Bevölke-
rungsrückgang bis 2030 prognostiziert 
wird.

Erwartetes Ergebnis
Senkung der Leerstandsquote im Einzelhandel innerhalb der Stadtzentren 
der Ober- und Mittelzentren mit prognostiziertem Bevölkerungsrückgang 
bis 2030.

Ergebnisindikator Basiswert (2010) Zielwert (2023)

Leerstandsquote im Einzelhandel in 
den innerstädtischen Zentren

13,7% Reduzierung

Thematisches Ziel 9
Förderung der sozialen Eingliederung 

und Bekämpfung der Armut

Investitionspriorität
(9b) Unterstützung der Sanierung 

sowie der wirtschaftlichen und sozia-

len Belebung benachteiligter Gemein-

den in städtischen und ländlichen Ge-

bieten

Die ökonomische Belebung der Innenstädte 
erhöht deren Attraktivität.

Prioritätsachse 4 - Spezifisches Ziel 16 Prioritätsachse 4 - Spezifisches Ziel 17

Investitionen in Bildungsinfrastrukturen er-
höhen die Qualität der Lernbedingungen.



28 29

Die Europäische Union stellt Branden-
burg für die Förderperiode 2014 bis 
2020 insgesamt 845,6 Mio. EUR zur 
Verfügung. Dafür muss ein nationa-
ler Kofinanzierungsanteil in Höhe von 
20% (211 Mio. EUR) der Gesamtkosten 
geleistet werden. Zusammen können 
so mindestens 1,1 Milliarden Euro in 
Projekte zur regionalen Entwicklung 
fließen.

Finanzen und Leistungsrahmen

Finanzvolumen EFRE 
nach Prioritätsachsen

Der laut EU-Verordnung festzulegende 
finanzielle Beitrag des EFRE-OP zum 
Klimaschutz beträgt mit 169 Mio. EUR 
(EFRE) 20% der zur Verfügung stehen-
den Mittel.

Der ebenfalls festzulegende finanzielle 
Beitrag zur Nachhaltigen Stadtent-
wicklung (nach Artikel 7 der EFRE-Ver-
ordnung) umfasst mindestens 42 Mio. 
EUR. Tatsächlich werden aber über den 
Stadt-Umland-Wettbewerb wesentlich 
mehr EFRE-Mittel zur Nachhaltigen 
Stadtentwicklung beitragen – abhän-
gig von den im Wettbewerb einge-
reichten Strategien.

Mit der Technischen Hilfe sollen die Re-
gionen dabei unterstützt werden, ein 
spezielles System für die Vorbereitung, 
Begleitung, Kontrolle und Bewertung 
des Programms einzurichten. Es wur-
den drei spezifische Ziele definiert, die 
dies aufgreifen:

Spezifisches Ziel 18: Einrichten und 
Betreiben eines effizienten Verwal-
tungssystems zur Umsetzung des 
EFRE in Brandenburg
Zusätzlich zu den bestehenden Ver-
waltungsstrukturen sind eine Verwal-
tungs-, eine Bescheinigungs- und eine 
Prüfbehörde einzurichten. Die Verord-
nungen enthalten zudem Anforderun-
gen an die Verwaltung der EFRE-Mittel, 
zur Dokumentation der Mittelverwen-
dung sowie an die Einrichtung einer 
elektronischen Datenübermittlung an 
die EU-Kommission und zwischen den 
regionalen Programmbeteiligten.

Prioritätsachse Technische Hilfe

Spezifisches Ziel 19: Stärkung der In-
formationsbasis und der Kompeten-
zen für die erfolgreiche Umsetzung
Die Kompetenzen der EFRE-Akteure 
(Behörden und Partner) sollen gestärkt 
werden. Damit wird die Zielerreichung 
des Programms unterstützt, die Wirk-
samkeit der Förderung erhöht und die 
Zahl der auftretenden Fehler reduziert.

Die Partner werden bei der Erarbei-
tung, Umsetzung und beim Abschluss 
des Programms einbezogen. Dies gilt 
insbesondere für die Einrichtung eines 
Gemeinsamen Begleitausschusses. Zur 
Verbesserung der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit wurde eine Kontakt- 
und Beratungsstelle zur Begleitung der 
EU-Fonds in Brandenburg eingerichtet.

Um das Programm effizient umzuset-
zen und frühzeitig Fehlentwicklungen 
zu erkennen, müssen Monitoring- und 

Evaluierungsmaßnahmen durchgeführt 
werden.

Spezifisches Ziel 20: Steigerung der 
öffentlichen Sichtbarkeit des Pro-
gramms
Die Bevölkerung und potenzielle 
Antragsteller/-innen werden regelmä-
ßig über das Operationelle Programm 
und die damit verbundenen Förder-
möglichkeiten, aber auch über die 
Ergebnisse der Förderung informiert. 
Dafür ist eine Kommunikationsstra-
tegie zu erstellen und durch jährliche 
Kommunikationspläne mit konkreten 
Maßnahmen zu untersetzen. Über die 
Umsetzung wird einmal jährlich Bericht 
erstattet.

Informationsveranstaltung EFRE

Leistungsgebundene Reserve
Ein Teil der EFRE-Mittel ist bis 2019 
gesperrt. Das betrifft 6,25% der Priori-
tätsachsen 1 bis 4. Dabei handelt es sich 
um die leistungsgebundene Reserve. 
Die Freigabe dieser Reserve durch die 
EU-Kommission erfordert das Einhalten 
bestimmter vorab festgelegter Meilen-
steine sowohl finanzieller als auch ma-
terieller Art. Diese Meilensteine stellen 
den Leistungsrahmen dar, bindend für 
jede Prioritätsachse. Werden sie nicht 
eingehalten, kann die leistungsgebun-
dene Reserve in der betroffenen Achse 
nicht eingesetzt werden.

Finanzen und Leistungsrahmen

TH Forschung und Entwicklung: 346 Mio. EUR

Wettbewerbsfähigkeit KMU: 179 Mio. EUR

CO2-Minderung: 160 Mio. EUR

Stadt-Umland-Entwicklung: 127 Mio. EUR

Technische Hilfe: 34 Mio. EUR
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Nachhaltige Entwicklung
Die Europäische Union hat sich das 
Ziel gesetzt, bei der Vorbereitung und 
Umsetzung der ESI-Fonds (Europäi-
sche Struktur- und Investitionsfonds) 
das Prinzip der nachhaltigen Entwick-
lung und der Förderung des Ziels der 
Erhaltung, des Schutzes der Umwelt 
und der Verbesserung ihrer Qualität zu 
verfolgen. Diese ökologische Dimensi-
on der Nachhaltigkeit beschreibt den 
weitsichtigen und rücksichtsvollen 
Umgang mit natürlichen Ressourcen. 
Der Grundsatz der nachhaltigen Ent-
wicklung ist bereichsübergreifend und 
durchgängig bei der gesamten Vorbe-
reitung und Umsetzung der Program-
me zu berücksichtigen.

Das OP EFRE leistet einen Beitrag zum 
Querschnittsziel „Nachhaltige Entwick-
lung“, indem Maßnahmen integriert 
werden, die explizit auf eine Verbes-
serung der Umwelt und des Ressour-
censchutzes zielen. Im Vordergrund 
stehen hierbei v. a. die Vorhaben der 
Prioritätsachse 3 zur CO2-Reduzierung 

Querschnittsziele und bereichsübergreifende 
Grundsätze

gramm das Ziel gesetzt, die Chancen-
gleichheit, Gleichstellung und Nichtdis-
kriminierung weiterzuentwickeln.

Bei der Umsetzung der EFRE-Förde-
rung gilt es, die Grundsätze der Chan-
cengleichheit und Nichtdiskriminie-
rung zu erfüllen und das Kriterium der 
Barrierefreiheit zu beachten. Davon 
profitieren alle Bürgerinnen und Bür-
ger. Zudem werden so die Bedürfnis-
se einer älter werdenden Bevölkerung 
an die Zugänglichkeit von Produkten, 
Dienstleistungen, Infrastrukturen und 
bebauter Umwelt berücksichtigt.

Die Aufmerksamkeit der Projektträger/ 
-innen soll auf die Ziele der Chancen-
gleichheit und Nichtdiskriminierung, 
einschließlich der Zugänglichkeit für 
Menschen mit Behinderung, gelenkt 
werden und sie dazu veranlassen, sich 
bereits bei der Umsetzungsplanung 
ihrer Vorhaben mit diesen Prinzipien 
auseinanderzusetzen.

und zur Ressourceneffizienz, wie auch 
Maßnahmen der Prioritätsachse 4 zum 
Klimaschutz, zur Luftreinhaltung, zur 
nachhaltigen Flächen- und Siedlungs-
entwicklung und zum Naturschutz. Die 
Maßnahmen der Prioritätsachse 1 zur 
Stärkung von angewandter Forschung, 
Entwicklung und Innovation können 
bei entsprechender Ausrichtung auf 
umweltrelevante Technologielinien 
ebenfalls einen wichtigen Beitrag leis-
ten.

Chancengleichheit und Nichtdiskri-
minierung
Die Förderung der Chancengleichheit 
und Nichtdiskriminierung, einschließ-
lich der Gewährleistung der Zugäng-
lichkeit für Menschen mit Behinderung, 
ist übergreifendes Ziel der EFRE-Förde-
rung. Die Aktivitäten orientieren sich 
an den landesspezifischen Prinzipien 
und Strategien für Bildung, Gute Arbeit 
für alle, Fachkräftesicherung, Integra-
tion und gleichberechtigte Teilhabe. 
Die Landesregierung hat sich mit dem 
gleichstellungspolitischen Rahmenpro-

Leistungsrahmen

Finanz- bzw. Outputindikator Meilenstein 2018 Zielwert 2023

PA 1 Zuschussfähige Ausgaben 87,5 Mio. EUR 432,5 Mio. EUR

PA 1 Zahl der Wissenschaftler, die in verbesserten Forschungs- 
einrichtungen arbeiten

109 
Vollzeitäquivalente

615 
Vollzeitäquivalente

PA 1 Anzahl der Unternehmen, die Zuschüsse erhalten 
(einzelbetriebliche Förderung)

30 150

PA 2 Zuschussfähige Ausgaben 55,0 Mio. EUR 223,75 Mio. EUR

PA 2 Anzahl der Unternehmen, die abgesehen von Zuschüssen finanzielle 
Unterstützung erhalten

346 695

PA 3 Zuschussfähige Ausgaben 45,0 Mio. EUR 199,77 Mio. EUR

PA 3 Geschaffene Speicherkapazitäten durch Ausbau intelligenter 
Steuerungs- und Speichersysteme

10 MWh 20 MWh

PA 3 Eingesparte Energie in Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 
(durch das Projekt verursacht)

1.600 MWh 2.500 MWh

PA 3 Anzahl der geförderten Verknüpfungsstellen im ÖPNV 6 10

PA 4 Zuschussfähige Ausgaben 28,0 Mio. EUR 158,75 Mio. EUR

PA 4 Geschaffene oder sanierte Freiflächen in städtischen Gebieten 30.000 m2 77.500m2

PA 4 Vorhaben zur Reduzierung von Luftschadstoffen und von Umgebungslärm 10 20

PA 4 Kapazität der unterstützten Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen 3.600 Personen 8.500 Personen

Finanzen und Leistungsrahmen Querschnittsziele und bereichsübergreifende Grundsätze

Finanzen und Leistungsrahmen

Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZWirthwein Nauen GmbH & Co. KG-6

Die EFRE-Förderung trägt nachhaltig zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Brandenburgs bei.
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Ansprechpartner
Kohärenz und Synergien zu anderen europäischen 
Förderprogrammen

Koordination zwischen den ESI-Fonds
Die für die ESI-Fonds (EFRE, ESF und 
ELER) zuständigen Behörden in Bran-
denburg arbeiten eng zusammen und 
stimmen sich bei der Planung und 
Umsetzung der Förderung ab. Gute 
Beispiele für die Zusammenarbeit sind 
der Gemeinsame Begleitausschuss so-
wie die fondsübergreifende Öffentlich-
keitsarbeit.

Koordination mit Horizont 2020
Es erfolgt eine enge Abstimmung der 
zuständigen Brandenburger Akteure, 
um Synergien zwischen der EFRE-För-
derung und Horizont 2020 zu nutzen. 
Die EFRE-Förderung bildet vielfach die 
Grundlage zur Teilhabe Brandenburger 
Unternehmen und Forschungseinrich-
tungen an spezifischen Forschungs-
programmen und Technologieinitiati-
ven.

Enterprise Europ Network
Informationen zu EU-Förderprogram-
men werden vom Enterprise Europ 
Network angeboten. Dazu bestehen 
feste Informations- und Kommunika-
tionsstrukturen zwischen dem EEN 
Berlin-Brandenburg und den Cluster-
strukturen in Berlin und Brandenburg. 
Damit kommen die Angebote des EEN 
in erster Linie den Clusterakteuren in 
der Region zugute, z. B. bei der Suche 
nach europäischen Kooperationspart-
nern.

Koordination mit den Programmen 
zur Europäischen Territorialen Zu-
sammenarbeit
Zentrales Instrument zur Förderung der 
interregionalen Zusammenarbeit ist die 
Europäische Territoriale Zusammenar-
beit (ETZ). Sie bietet den Regionen die 
Möglichkeit, gemeinsame Maßnahmen 
über Grenzen hinweg durchzuführen. 
Unterschieden wird in ETZ A, ETZ B und 
ETZ C (INTERREG Europe).

Im Rahmen von ETZ A gibt es zwei Pro-
gramme mit brandenburgischer Betei-
ligung. In beiden bestehen mit der Ver-
besserung der Zusammenarbeit von 
Forschungseinrichtungen Anknüp-
fungspunkte und damit Synergien zum 
OP EFRE. Die Fördermöglichkeiten aus 
ETZ A können im Bedarfsfall mit der 

Förderung aus dem EFRE ergänzt bzw. 
kombiniert werden.

Im Rahmen von ETZ B gibt es zwei 
transnationale Programmräume mit 
brandenburgischer Beteiligung: Bal-
tic Sea Region und Central European 
Space. Die Koordinierung wird durch 
eine Beteiligung Brandenburgs an den 
deutschen Begleitausschüssen in bei-
den Räumen gewährleistet.

Eine Koordination zwischen EFRE und 
INTERREG Europe wird dadurch sicher-
gestellt, dass die verantwortliche Stelle 
der Landesregierung an allen relevan-
ten Abstimmungsprozessen der deut-
schen Begleitausschüsse teilnimmt. 

Koordination mit LIFE
LIFE hat sich als projektbezogenes Fi-
nanzierungsinstrument für die integ-
rierte Entwicklung von Natura 2000-Ge-
bieten bewährt. Synergien zwischen 
EFRE- und LIFE-Projekten sollten ge-
sucht und können bei der Förderung 
berücksichtigt werden.

AnsprechpartnerKohärenz und Synergien

Informationen zum EFRE-Einsatz in 
Brandenburg 
Ministerium für Wirtschaft und Energie 
Verwaltungsbehörde EFRE 
Heinrich-Mann-Allee 107 
14473 Potsdam 
Tel. : (0331) 866 - 1601 
E-Mail: efreinfo@mwe.brandenburg.de 
Internet: www.efre.brandenburg.de

Hier finden Sie beispielsweise Informa-
tionen zu den Inhalten der EFRE-För-
derung verschiedener Förderperioden, 
EU-Verordnungen, Hinweise zur Infor-
mation und Kommunikation sowie Bei-
spielprojekte.

Beratung und Antragstellung zu 
den EFRE-finanzierten Förderpro-
grammen 
Investitionsbank des Landes 
Brandenburg (ILB) 
Steinstraße 104-106 
14480 Potsdam 
Tel.: (0331) 660 - 2211 
E-Mail: kundenberater@ilb.de 
Internet: www.ilb.de

Die ILB fördert öffentliche und private 
Investitionsvorhaben in den Bereichen 
Wirtschaft, Infrastruktur, Wohnungsbau 
und Arbeit. Als Förderbank Branden-
burgs bietet die ILB umfassende Bera-
tung und Informationen über Förder-
angebote aus Mitteln der Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds, des 
Bundes, des Landes und Eigenmitteln 
der Bank. Die ILB-Kundenberater sind in 
allen Regionen Brandenburgs präsent. 
Die Webseite der ILB bietet umfassende 
Informationen zu allen Förderangebo-
ten. In allen EFRE-Programmen können 
Sie Ihre Anträge online stellen.

ZukunftsAgentur Brandenburg (ZAB) 
Steinstraße 104-106 
14480 Potsdam 
Tel. : (0331) 660 - 3000 
E-Mail: info@zab-brandenburg.de 
Internet: www.zab-brandenburg.de

Die Wirtschaftsfördergesellschaft des 
Landes Brandenburg bietet Unterneh-
men mit Unterstützung aus dem EFRE 
ein All-Inclusive-Paket für Wachstum - 
von der Flächenauswahl bei Ansiedlun-
gen über Förderberatung und Techno-
logieprojekte bis zur Unterstützung bei 
der Fachkräfte-Suche.

Weitere Informationsquellen zu 
Europa und EFRE
Das Portal der Europäischen Union: 
europa.eu/index_de.htm

Das Portal der Europäischen Kommis-
sion: ec.europa.eu/index_de.htm

Informationen zur Regional-/ 
Kohäsionspolitik: 
ec.europa.eu/regional_policy/index.
cfm/de/

Das Portal des Bundeswirtschafts-
ministeriums zum Einsatz der 
EU-Strukturfonds in Deutschland: 
www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/
strukturfonds.html

Informationen zur Strategie 
Europa 2020: 
http://ec.europa.eu/europe2020/in-
dex_de.htm

Mühlbergbrücke

mailto:efreinfo@mwe.brandenburg.de
www.efre.brandenburg.de
mailto:kundenberater@ilb.de
http://www.ilb.de 
zab-brandenburg.de
http://www.zab-brandenburg.de 
http://europa.eu/index_de.htm
http://ec.europa.eu/index_de.htm
ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/de/ 
ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/de/ 
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/strukturfonds.html 
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/strukturfonds.html 
http://ec.europa.eu/europe2020/index_de.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_de.htm
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Abkürzungsverzeichnis

BIP Bruttoinlandsprodukt

CO Kohlenstoffmonoxid

CO2 Kohlenstoffdioxid

EEN Enterprise-Europe-Network

EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

ELER Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes

ESF Europäischer Sozialfonds

ESI-Fonds Europäische Struktur- und Investitionsfonds

ETZ Europäische Territoriale Zusammenarbeit

EU Europäische Union

EUR Euro

FFH Fauna-Flora-Habitat (FFH-Gebiete sind ausgewiesene Gebiete zur Sicherung der Artenvielfalt durch den Erhalt 
der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen im Gebiet der Mitgliedstaaten der EU)

FuE Forschung und Entwicklung

FuEuI Forschung, Entwicklung und Innovation

F&I Forschung und Innovation

GSR Gemeinsamer Strategischer Rahmen

IP Investitionsprioritäten

KMU Kleine und mittlere Unternehmen

LIFE Finanzinstrument der EU zur Förderung von Umweltmaßnahmen (vom Französischen „L’Instrument Financier 
pour l’Environnement“)

Mio. Million

MW Megawatt (= 1 Million Watt), Maßeinheit der Leistung

MWh Megawattstunde, Maßeinheit der Energie

NO2 Stickstoffdioxid

NRP Nationales Reformprogramm

O3 Ozon

OP Operationelles Programm

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr

PA Prioritätsachse

PJ Petajoule (= 1 Billiarde Joule), Maßeinheit der Energie

PM10 (Inhalierbarer) Feinstaub (ø < 10 µm)

SO2 Schwefeldioxid

SUW Stadt-Umland-Wettbewerb

SWOT Stärken-Schwächen-Analyse

SZ Spezifisches Ziel

Tsd. Tausend

TZ Thematisches Ziel
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Ministerium für Wirtschaft und Energie 
des Landes Brandenburg

Verwaltungsbehörde EFRE 
Heinrich-Mann-Allee 107 
14473 Potsdam

Tel.: 0331 866 -17 13 
Fax: 0331 866 -15 90

Mail: efreinfo@mwe.brandenburg.de 
Internet: www.efre.brandenburg.de

mailto:efreinfo@mwe.brandenburg.de
www.efre.brandenburg.de

